
1.  ART DER BAULICHEN NUTZUNG
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB;  

§§ 1-14 BAUNVO

 SONSTIGES SONDERGEBIET - GEBIET FÜR 
GROSSFLÄCHIGEN EINZELHANDEL
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 11 
BAUNVO

Zulässig sind gem. § 11 Abs. 3 BauNVO:

Siehe Plan.

Sonstiges Sondergebiet gem. §  11 Abs. 3 
BauNVO - Gebiet für großflächigen Einzelhandel 
(Lebensmittelmarkt, Lebensmittel-Discounter)

1. Ein Lebensmittelmarkt, Lebensmittel-Discounter 
mit einer Verkaufsfläche von max. 1.400m2, 
inklusive Café / Backshop / Backvorbereitung / 
Metzgerei

2. Lagerräume, Funktions- und Nebenräume, 
Verwaltungsräume, Aufenthalts- / Sozialräume für 
Personal

3. Nebenanlagen, Stellplätze und Ladestationen für 
Elektromobile

4. Einkaufswagenboxen
5. Abfallpresse, Wertstoff- und Abfallbehälter
6. alle sonstigen für den ordnungsgemäßen 

Betrieb des Lebensmittelmarktes / Lebensmittel-
Discounters erforderlichen Einrichtungen (z.B. 
Pfandräume).

7. Werbeanlagen

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. §§ 16-21A BAUNVO

2.1 HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB  
I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Maßgebender oberer Bezugspunkt für die maximale 
Höhe ist die Oberkante der baulichen und sonstigen 
Anlagen. Der maßgebende obere Bezugspunkt kann 
der Nutzungsschablone entnommen werden.

Unterer Bezugspunkt für die Gebäudeoberkante 
ist die Oberkante der unmittelbar angrenzenden 
Straßenverkehrsfläche (Kuseler Straße), gemessen an 
der straßenseitigen Gebäudemitte.

Die Gebäudeoberkante wird definiert durch den 
höchstgelegenen Abschluss einer Außenwand oder 
den Schnittpunkt zwischen Außenwand und Dachhaut 
(Wandhöhe) oder der Schnittpunkt zweier geneigter 
Dachflächen (Firsthöhe).

Die zulässigen Höhen können durch untergeordnete 
Bauteile (technische Aufbauten, etc.) sowie durch 
Photovoltaikmodule/ Solarmodule inkl. der zum Betrieb 
erforderlichen Anlagen und Bauteile bis zu einer Höhe 
von max. 2,00 m überschritten werden. 

2.2 GRUNDFLÄCHENZAHL 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 
BauGB i.V.m. § 19 Abs. 1 und 4 BauNVO auf 0,8 fest-
gesetzt.

Bei der Ermittlung der Grundfläche sind die Grund-
flächen von

1. Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO,
3. baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-

fläche, durch die das Baugrundstück lediglich 
unterbaut wird,

mitzurechnen.

Gem. § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO darf die festgesetz-
te GRZ durch Stellplätze mit ihren Zufahrten, durch 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO und durch 
bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, 
durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird 
(§ 19 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 BauNVO) bis zu einer GRZ von 
0,9 überschritten werden.

2.3 ZAHL DER VOLLGESCHOSSE 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB 
I.V.M. § 20 BAUNVO

Siehe Plan. 
Die Zahl der Vollgeschosse wird gem. § 16 Abs. 2 
BauNVO und § 20 BauNVO als Höchstmaß festgesetzt. 

3. BAUWEISE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 22 BAUNVO

Siehe Plan. 
Es wird eine abweichende Bauweise festgesetzt. In der 
abweichenden Bauweise gem. § 22 Abs. 4 BauNVO 
sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. In 
der abweichenden Bauweise ist eine Grenzbebauung 
zulässig, es darf im Grenzabstand gebaut werden.

4. ÜBERBAUBARE UND NICHT ÜBERBAUBARE 
GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB 
I.V.M. § 23 BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Bebauungsplangebiet durch die Festsetzung von 
Baugrenzen bestimmt. Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO dür-
fen Gebäude und Gebäudeteile die Baugrenze nicht 
überschreiten. Demnach sind die Gebäude innerhalb 
des im Plan durch Baugrenzen definierten Standortes 
zu errichten.

Außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind 
untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen 
(§  14 BauNVO) zulässig, die dem Nutzungszweck 
der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke 
oder des Baugebietes selbst dienen und die seiner 
Eigenart nicht widersprechen (z.B. Einkaufswagenbox, 
Fahrradabstellanlagen, Wege, Müllsammelplätze). Die 
zur Versorgung und Entsorgung des Baugebietes 
dienenden Anlagen sind gem. §  14 Abs.  2 BauNVO 
ausnahmsweise zulässig. 

Das gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.

5. FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE MIT IHREN 
EINFAHRTEN 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB

Siehe Plan.
Stellplätze mit ihren Einfahrten sind sowohl inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche als auch 
in den festgesetzten Flächen für Stellplätze mit ihren 
Einfahrten zulässig.

Fahrradstellplätze sind auch außerhalb der festge-
setzten Flächen für Stellplätze mit ihren Einfahrten 
und außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche 
zulässig.

6. ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: 
EIN- UND AUSFAHRTBEREICH 
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan. 

Die Stellplatzein- und ausfahrt ist ausschließlich in 
dem dafür vorgesehenen Bereich zulässig.

7. VERSORGUNGSFLÄCHEN / -ANLAGEN
 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 12 BAUGB I.V.M. § 14 

ABS. 2 BAUNVO

Nebenanlagen, die der Versorgung des Gebietes mit 
Elektrizität dienen, sind innerhalb des Geltungsbereichs 
des Plangebietes, auch außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig, auch soweit für sie keine 
besonderen Flächen festgesetzt sind.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB)

8.   MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON NATUR UND 
LANDSCHAFT 
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Aufgrund der Brut- und Quartierpotenziale für die 

streng geschützte Artengruppen Fledermäuse und 
gebäudebrütende Vögel ist zur Vermeidung artschutz-
rechtlicher Verbotstatbestände im Vorfeld des Rückbaus 
eine Gebäudeprüfung geboten, hierbei sind insbeson-
dere die Fassaden erneut auf Fehlstellen und Spuren 
(Altnester, Kotspuren etc.) zu überprüfen - sollten 
Vögel an oder in den Gebäuden nisten, ist der 
Rückbaubeginn ggf. zu verschieben, um den 
Tötungstatbestand n. § 44 Abs. 1 Nr. 1 auszuschließen. 
Im Fall brütender Haussperlinge sind an den geplanten
Gebäuden als Ersatz künstliche Nisthilfen vorzusehen, 
da bei ihm als Art der Vorwarnstufe eine Legalausnahme 
n. § 44 Abs. 5 Satz 1 Nr. 3 nicht vorausgesetzt werden 
darf. Die in diesem Fall artenschutzrechtlich erforderli-
che Maßnahme wird jedoch grundsätzlich auch ohne 
Nachweis empfohlen. Verstöße gegen § 44 BNatSchG 
sind bei Einhaltung der o.g. Maßnahmen nicht zu 
erwarten.

9.  ANPFLANZEN VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN

 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25 A BAUGB

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind als 
intensiv begrünte Grünflächen anzulegen, sofern 
sie nicht für Zufahrten, Stellplätze und Wege oder 
weitere Nebenanlagen benötigt werden. Zulässig 
sind alle Maßnahmen, die geeignet sind, eine 
ansprechende Durchgrünung und eine harmoni-
sche und optisch ansprechende Einbindung in das 
umgebende Siedlungsbild zu erreichen. Für die 
Gehölzanpflanzungen sind einheimische und regional-
typische Arten der Pflanzliste zu verwenden. 

Dächer  von Neubauten mit einer Neigung zwi-
schen 0° bis 10° sind mit einer durchwurzelba-
ren Mindestsubstratschicht von ca. 15 cm  Stärke 
mindestens extensiv zu begrünen. Dabei ist ein 
Begrünungssystem zu wählen, welches das dauerhaf-
te und vitale Wachstum von Gräsern, Polsterstauden 
und zwergigen Gehölzen auch während länger anhal-
tender Hitze- und Trockenheitsperioden gewährleistet. 
Dies gilt nicht für die durch notwendige techni-
sche Anlagen (z.B. Photovoltaik) auf den Dächern in 
Anspruch genommenen Flächen. 

Je 8 Stellplätze ist mindestens ein standortgerech-
ter Laubbaumhochstamm (Pflanzqualität: 3xv., Stu 
16/18) auf dem Grundstück anzupflanzen und dauer-
haft zu erhalten. Ausfälle sind durch gleichartige 
Bäume zu ersetzen. Vorhandene Bäume können ange-
rechnet werden. 

Für die Hochstämme sind folgende Arten zu verwen-
den (Vorschlagsliste):

• Hainbuche (Carpinus betulus),
• Stiel-/Trauben-Eiche (Quercus robur/petraea),
• Buche (Fagus sylvatica)
• Vogelkirsche (Prunus avium),
• Vogelbeere (Sorbus aucuparia),
• Winter/Sommerlinde (Tilia cordata/platyphyllos) 

Traubenkirsche (Prunus padus),
• Walnuss (Juglans regia),
• Ahorn (Acer pseudoplatanus/platanoides/campes-

tre)

Hochstämmige Obstbäume:
Der Verband der Gartenbauvereine Saarland-Rhein-
land-Pfalz e.V. hat auf seiner Internetseite eine Liste 
mit empfehlenswerten Apfel- und Birnensorten veröf-
fentlicht. Obstbäume sind daneben ausführlich in der 
Broschüre„Obstsorten für den Streuobstbau in Rhein-
land-Pfalz“ (2003) beschrieben. 

Mindestqualität der Hochstämme: 3-mal verpflanzt, 
mindestens 16-18 cm Stammumfang (StU) gemessen 
in 1m Höhe.

10. GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzungen 
des Bebauungsplanes gelten u. a. folgende Gesetze 
und Verordnungen:

• Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

• Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022 
(BGBI. I S. 2240).

• Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

• Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

• Landesbauordnung für Rheinland-Pfalz (LBauO) in 
der Fassung vom 24.11.1998 (GVBl. S. 365), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 07. Dezember 
2022 (GVBl. S. 403).

• Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 24. Mai 2023 (GVBl. S. 133).

• Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von 
Natur und Landschaft Rheinland-Pfalz (Landesna-
turschutzgesetz - LNatSchG -) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 06. Oktober 2015 (GVBI. S. 
283), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes 
vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 25. Juli 2005 
(GVBl. S. 302), zuletzt geändert durch Artikel 5 des 
Gesetzes vom 26. Juni 2020 (GVBl. S. 287).

• Denkmalschutzgesetz Rheinland-Pfalz (DSchG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. März 
1978 (GVBl. S. 159), zuletzt geändert durch Artikel 
4 des Gesetzes vom 28. September 2021 (GVBl. S. 
543).

• Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Lan-
deswassergesetz - LWG -) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Juli 2015 (GVBl. S. 127), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
08. April 2022 (GVBl. S. 118).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

VERFAHRENSVERMERKE

• Der Stadtrat der Stadt Baumholder hat am 
__.__.____ die Einleitung des Verfahrens zur 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Erweiterung 
Norma Gewerbegebiet Kuseler Straße“ beschlos-
sen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

• Der Beschluss, diesen Be bau ungs plan aufzustel-
len, wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntge-
macht (§ 2 Abs.1 BauGB).

• Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel-
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegen schaftskataster überein-
stimmen.

• Der Bebauungsplan wird gem. §  13a  BauGB im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt. Gem. § 13a 
Abs.  3 und 4 BauGB wird eine Umweltprüfung 
nach § 2 Abs. 4 BauGB nicht durchgeführt.

• Der Stadtrat der Stadt Baumholder hat in seiner 
Sitzung am __.__.____ den Entwurf gebilligt 
und die öffentliche Auslegung des Bebauungspla-
nes „Erweiterung Norma Gewerbegebiet Kuseler 
Straße“ beschlossen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend 
aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil 
(Teil  B) sowie der Begründung, hat in der Zeit 
vom __.__.____ bis einschließlich __.__.____ 
öffentlich ausgelegen (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs. 2 BauGB).

• Ort und Dauer der Auslegung wurden mit dem 
Hinweis, dass Stellungnahmen während der Aus-
legungsfrist von jedermann schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch per Mail abgegeben wer-
den können, dass nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über 
den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 13a BauGB i.V.m. § 3 Abs. 2 BauGB).

• Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sowie die Nachbargemeinden wurden 
mit Schreiben vom __.__.____ von der Aus-
legung benachrichtigt (§  13a BauGB i.V.m. §  3 
Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 BauGB und § 2 
Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum 
__.__.____ zur Stellung nahme eingeräumt.

• Während der öffentlichen Auslegung gingen sei-
tens der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange, der Nachbargemeinden sowie 
der Bürger Anregungen und Stellungnahmen 
ein. Die Abwägung der vorgebrachten Bedenken 
und Anregungen erfolgte durch den Stadtrat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht 
haben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

• Der Stadtrat der Stadt Baumholder hat am 
__.__.____ den Bebauungsplan „Erweiterung 
Norma Gewerbegebiet Kuseler Straße“ als Sat-
zung beschlossen (§  10 Abs.  1 BauGB). Der Be-
bauungsplan besteht aus der Planzeichnung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil  B) sowie der Begrün-
dung.

• Der Bebauungsplan „Erweiterung Norma Gewer-
begebiet Kuseler Straße“ wird hiermit als Satzung 
ausgefertigt.

Baumholder, den __.__.____

Der Bürgermeister

• Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschrif-
ten sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 
BauGB, ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der 
Entschädigungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und § 44 Abs. 5 
BauGB und auf die Rechtsfolgen des § 24 Abs. 6 
Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz (GemO) hin-
gewiesen worden.

• Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan „Erweiterung Norma Gewerbegebiet Kuseler 
Straße“, bestehend aus der Plan zeich nung (Teil 
A) und dem Textteil (Teil B) sowie der Begrün-
dung, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

Baumholder, den __.__.____

Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Stadt Baumholder 
Am Weiherdamm 1 
55774 Baumholder 
 
Stand der Planung: 18.01.2024
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PLANGEBIET

Abwasserbeseitigung (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. §§ 57-63 Landeswassergesetz)
• Das Plangebiet ist im Trennsystem zu entwässern.

Örtliche Bauvorschriften (gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 LBauO)
• Zur Ermittlung des Stellplatzschlüssels für die geplante Nutzung ist die Verwaltungsvorschrift des Ministe-

riums der Finanzen Rheinland-Pfalz über die Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze für Kraftfahr-
zeuge zu beachten. Je 10 -20 m2 Verkaufsnutzfläche ist für großflächige Einzelhandelsbetriebe 1 Stellplatz 
zu errichten. Je 6 -12 m2 Gastraum ist für Gaststätten (Metzger, Bäckerei/Café) 1 Stellplatz zu errichten.  

• Als Dachform sind Satteldächer, flachgeneigte Satteldächer, Pultdächer und Flachdächer zulässig. Flachdä-
cher von Neubauten ab einer Größe von 50 m2 sind zu begrünen.

• Für die Gestaltung der Fassaden sind nur glatter oder feinstrukturierter Putz, Sichtmauerwerk, unpolierter 
Naturstein und Holzverkleidungen zulässig. Unzulässig sind Fassadenverkleidungen aus glänzenden/reflek-
tierenden Materialien und Keramikplatten. Ausnahmsweise sind auch andere Materialien zulässig. Eine Fas-
sadenbegrünung ist ausdrücklich erlaubt.

• Die Anlage von Böschungen, Stützmauern (auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche), Ab-
grabungen und Aufschüttungen ist bis zu einer Höhe von 3,0 m zulässig.

• Innerhalb des Plangebietes sind Einfriedungen (Zäune, Hecken, etc.) bis zu einer Gesamthöhe von 2,00 m 
zulässig. Zufahrtsbereiche sind freizuhalten. 

• Flächen für Abfallbehälter sind vom Straßenraum aus sichtgeschützt anzuordnen oder in Schränken einzu-
hausen.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(GEM. § 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBAUO UND LWG)

Die Einsicht in die verwendeten Normen, Richtlinien, etc. ist im Bauamt der Verbandsgemeinde-
verwaltung Baumholder möglich.

Vorschriften zu erneuerbaren Energien
• Es sind die zum Zeitpunkt der Antragsstellung auf Baugenehmigung oder Genehmigungsfreistellung jeweils 

geltenden Vorschriften zur Installation erneuerbarer Energien zu beachten, welche über die Vorgaben dieses 
Bebauungsplans hinausgehen können, insbesondere das Landessolargesetz - LSolarG vom 30. September 
2021 (GVBl. 2021, 550) in seiner aktuell gültigen Fassung.

Artenschutz
• Nach § 39 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von 

Kurzumtriebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche 
und andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen.

Denkmalschutz
• Es gilt allgemein die Anzeige-, Erhaltungs- und Ablieferungspflicht für archäologische Funde bzw. Befunde 

gem. § 16 - 21 DSchG Rheinland-Pfalz.

Hochwasserschutz/ Starkregenvorsorge
• Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund von 

Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern darf kein 
zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflächenplanung 
vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von möglichen Über-
flutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und Grundstücksgestal-
tung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Gemäß § 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des 
ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasser-
folgen und zur Schadensminderung zu treffen.

HINWEISE

TEIL A: PLANZEICHNUNG
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DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT.
Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland -Pfalz - (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
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PLANINFORMATION

BAUVORHABEN

FORMAT

A3

Erweiterung
N 335 Baumholder, Kuseler Str. 11

MAßSTAB

1:500
ENTWORFEN

LAU
GEZEICHNET

vo

LEGENDE

Abbruch Bestand

FLÄCHENAUFSTELLUNG

NORMA Bestand:
972,71 m² VK

209 m² Lager/NR
Parkplätze: 68

DATUM

24.01.2023

Neu gewonnen:
227,46 m² VK

NORMA Gesamt:
1.200,17 m² VK

209 m² Lager/NR
Parkplätze: 67

PLANINHALT

Lageplan | Variante I - 1.200 m² VK |

Möglichkeit der Erweiterung nach Ankauf

zukünftige Erweiterung

Möglichkeit der Erweiterung nach Ankauf

Erweiterung
ohne Zukauf TG

Quelle: NORMA Lebensmittelhandels Stiftung & Co. KG, Nürnberg; Stand: März 2023; Bearbeitung: Kernplan

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SO SONSTIGES SONDERGEBIET, HIER: GEBIET FÜR GROSSFLÄCHIGEN EINZELHANDEL, LEBENSMITTELMARKT, LEBENSMITTELDISCOUNTER
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

GOKmax
HÖHE BAULICHER ANLAGEN; HIER: ZULÄSSIGE GEBÄUDEOBERKANTE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 18 BAUNVO)

GRZ GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 19 BAUNVO)

I ZULÄSSIGE ZAHL DER VOLLGESCHOSSE ALS HÖCHSTMASS
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. § 20 BAUNVO)

a ABWEICHENDE BAUWEISE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 22 ABS. 4 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS.1 NR. 2 BAUGB UND § 23 ABS. 3 BAUNVO)

St FLÄCHEN FÜR STELLPLÄTZE MIT IHREN EINFAHRTEN
(§ 9 ABS. 1 NR. 4 BAUGB)

ANSCHLUSS AN VERKEHRSFLÄCHEN; HIER: EIN- UND AUSFAHRTBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

Art der baulichen 
Nutzung

max. Gebäude-
oberkante

Zahl der  
Vollgeschosse

Grundflächenzahl

Bauweise -

ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

BEBAUUNGSPLAN „GEWERBEGEBIET KUSELER 
STRASSE“ 2. ÄNDERUNG (1994)

Quelle: Verbandsgemeinde Baumholder, Bearbeitung Kernplan GmbH


